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Beschlussvorschlag: 
 
Die in den anliegenden Plänen dargestellten Baumtore in Kamen-Methler werden vorbehalt-
lich einer Förderung des Landes errichtet. 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Im Rahmen des erarbeiteten Konzepts für die Maßnahme „Dorferneuerung Methler“ wurden 
Baumtore für die Akzentuierung von Einfahrtsbereichen in die Ortslage geplant.  
 
Neben den wegebegleitenden Bepflanzungen sind aus der Rahmenplanung Seseke-
Landschaftspark wichtige Punkte des Wegenetzes und Übergänge zwischen Siedlung und 
Landschaft entwickelt worden, die durch großkronige heimische Laubbäume betont werden 
sollen. Die ineinandergreifenden Baumkronen bilden die Tore in den Landschaftsraum bzw. 
markieren Wegebegrenzungen. 
 
Der Ortsteil Kamen-Methler stellt innerhalb des Seseke Landschaftsparkes einen herausra-
genden Siedlungsschwerpunkt dar, der entsprechend seiner Bedeutung an sämtlichen Zu-
fahrtswegen – u.a. auch am Emscher Park Radweg – durch Baumtore markiert werden soll. 
Im Ortsteil Methler sind fünf Baumtorstandorte vorgesehen, die über die Rahmenkonzeption 
hinausgehen. Die Baumtore sollten eine bisher nur in einigen Bereichen ersichtliche Torfunk-
tion für Methler verwirklichen.  
 
In diesem Zusammenhang wurde aus dem Ökologieprogramm Emscher-Lippe ein Förderan-
trag für die Errichtung von Baumtoren jeweils an den Standorten „Im Haferfeld“, „Wirt-
schaftsweg“, „Otto-Prein-Straße“, „vom-Stein-Straße“ und „Bunte Kuh“ gestellt. Die Kosten 
der Maßnahme betragen ca. 51.500,00 DM und werden zu 90% gefördert, so dass für die 
Stadt Kamen lediglich ein Eigenanteil von ca. 5.150,00 DM verbleibt. Die entsprechenden 
Mittel sind für das kommende Haushaltsjahr angemeldet worden. 
 
Die Bewilligungsbehörde hat die Zuwendung in Aussicht gestellt. Es wird jedoch für den Ver-
fahrensablauf noch einen Durchführungsbeschluss des zuständigen Gremiums benötigt. 

Der Bürgermeister
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